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Gemeinde Grefrath 
 

920/2022 Bekanntmachung 

der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath 

 

über die Rechtskraft des Bebauungsplanes Oe 4 a „Vitusstraße – Gurtfeld - 1. Ergän-

zung“ gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03. November 2017 (BGBI I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 

08. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) geändert worden ist. 

 
Der Rat der Gemeinde Grefrath hat am 13.12.2022 den Bebauungsplan Oe 4 a „Vitusstraße - Gurtfeld 
- 1. Ergänzung“ einschließlich Begründung gemäß § 10 BauGB in Verbindung mit § 89 BauO NRW 
2018 und §§ 7 und § 41 GO NRW als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt 
ersichtlich. 
 
Der Bebauungsplan mit Begründung wird im Bauamt der Gemeinde Grefrath, Rathaus Oedt, Johan-
nes-Girmes-Straße 21, Zimmer 2.7., während der Dienststunden, 
 
montags von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr, 
dienstags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr, 
 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Über den Inhalt des Planes und die Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes, Ort und Zeit zur Einsichtnahme sowie die Hinweise auf-
grund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NRW werden hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Mit dieser Bekanntmachung, und zwar mit dem Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes 
für den Kreis Viersen, in dem diese Bekanntmachung erfolgt, tritt der Bebauungsplan Oe 4 a „Vituss-
traße – Gurtfeld - 1. Ergänzung“ gemäß § 10 BauGB in Kraft. 
 
 
Hinweise: 
 

A) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs.4 BauGB wird hingewiesen. Danach 
kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
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BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird. 

 
B) Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs.1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes sind: 
 
1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs.3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegen-
über der Gemeinde Grefrath geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind. 
 

C) Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
des Bebauungsplans nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) der Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Grefrath vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Grefrath, den 14.12.2022 
 
gez. Schumeckers 
Bürgermeister 
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Übersichtskarte: 
 

 
 
Gemeinde Grefrath 
Oe 4a „Vitusstraße – Gurtfeld – 1. Ergänzung“ 
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Herausgeber: Der Landrat des Kreises Viersen 
- Amt für Personal und Organisation -  
Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen 
Tel.: (02162) 39 - 1755 
E-Mail: amtsblatt@kreis-viersen.de  
Erscheinungsweise: Alle 14 Tage  
Topographisches Landeskartenwerk: 
Vervielfältigt und veröffentlicht mit Genehmigung  
des Landrats des Kreises Viersen 
- Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation 
Bezug: Inklusive Versandkosten  
Jahresabonnement: 48,00 EUR 
Einzelabgabe: 1,20 EUR 
Zahlbar im Voraus nach Erhalt der Rechnung 
(Zu bestellen beim Herausgeber) 
Kündigung: Nur zum Jahresende, sie muss bis 
zum 31. Oktober beim Herausgeber vorliegen. 
Verantwortlich für den Inhalt: Landrat Dr. Andreas Coenen 
Druck: Hausdruckerei Kreisverwaltung Viersen 
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